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Amtliche Mitteilung - zugestellt durch Post.at  

 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN  
FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT IN DIESER 

SCHWIERIGEN ZEIT! 

Die Goldhaubenfrauen nähten viele Schutz-
masken 

Die Pfarre sorgte für viele „Glücksmomente“ 
die für die Bevölkerung zur Abholung bereit 
standen 

Barbara Steindl, ein Mitglied der „Nachbar-
schaftshilfe“ unterstützte das Team von Es-
sen auf Rädern in Baumgartenberg 

Katharina Lehner u. BGMin Hermine Leitner 
organisierten Schutzmasken für die Mach-
landgemeinden 
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Abstand ist die beste Medizin! 

 

Liebe Arbingerinnen und Arbinger! 
 

Der Frühling hat mit einer noch nie dagewesenen Pandemie begon-
nen die den gewohnten Alltag von uns allen von heute auf morgen 
verändert und in vielen Bereichen massiv eingeschränkt hat. Die 
Nachrichten kennen kaum noch ein anderes Thema und es gibt 
kaum einen Lebensbereich, den das Coronavirus nicht berührt. Das 
macht Angst vor dem Ungewissen, Angst vor dem nicht Einschätz-
baren. Zum Glück hat unsere Regierung schon sehr früh viele wich-
tige Entscheidungen getroffen, damit wir nicht in so eine dramatische 
Situation kommen, wie es in einigen Nachbarländern geschehen ist.  

Erfreulicherweise gibt es in Arbing bis dato keinen positiv getesteten 
Fall. Und da gebührt Ihnen allen mein herzliches Dankeschön. Vie-
len Dank für’s Durchhalten, für’s Aushalten, für die Disziplin und die Akzeptanz in dieser 
schwierigen Zeit. Ein großes Dankeschön gilt den zahlreichen GemeindebürgerInnen für ihr 
ehrenamtliches Engagement bei Hilfsdiensten, für das „Team Nachbarschaftshilfe“ die im 
Team „Essen auf Räder“ bei der Ortsstelle Machland mitgewirkt haben und immer noch mit-
wirken. Ebenso bedanke ich mich für die gelebte Nachbarschaft, die zum Glück bei uns in Ar-
bing bestens funktioniert, bei den Goldhaubenfrauen für die vielen selbstgenähten Mund-
schutzmasken die sie den Arbingerinnen und Arbingern zur Verfügung stellten, sowie bei all 
unseren „Nahversorgern“ in den verschiedensten Lebensbereichen.    

Liebe Arbingerinnen und Arbinger, danke, dass Sie Ihre Lebensgewohnheiten zu Ihrem Schutz 
und zum Schutz von uns allen so konsequent angepasst haben.  Langsam starten wir wieder 
in Richtung „Normalbetrieb“ und die Geschäfte und unser Service am Gemeindeamt stehen 
Ihnen wieder zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Setzen Sie weiterhin mit Ihrem 
Einkauf im Ort und in der Region ein Zeichen der Solidarität und unterstützen Sie dabei unsere 
heimische Wirtschaft. Wir haben in der Region ein breit gefächertes Angebot an Waren und 
Dienstleistungen.  

Mit 1. Juli wird unser Freibad wieder öffnen. Wolfgang Schweiger wird sich auch heuer wieder 
um die Technik und den Ausschank kümmern. Über die aktuellen Vorschriften werden wir auf 
unserer Homepage zeitnahe informieren.  

Leider müssen wir in diesem Jahr auf viele Veranstaltungen verzichten. Kein Vereinskonzert, 
kein Maibaumsetzen, keine Sportveranstaltungen, keine Erstkommunion, uva. Ich weiß nicht 
wie es Ihnen geht, aber die sozialen Kontakte und das gemütliche Zusammensitzen fehlen mir 
sehr. Ich blicke dennoch positiv in die Zukunft und hoffe, dass wir, wenn auch in kleinerem 
Rahmen, sehr bald wieder Feste und Feiern veranstalten dürfen, natürlich unter der Einhal-
tung strenger Auflagen.  

Finanziell hat uns diese Situation in den Gemeinden, in den Betrieben, die ArbeitnehmerInnen, 
die Landwirtschaft und viele Vereine stark getroffen. Durch die sinkenden Ertragsanteile und 
Kommunalsteuern wird die Gemeinde Arbing ziemlich sicher wieder in den Härteausgleich ge-
hen müssen und es ist nicht sicher, ob wir anstehende Projekte weiterhin im geplanten Zeit-
rahmen umsetzen können. Der Bund stellt zwar für die Städte und Gemeinden Investitionszu-
schüsse von 1 Milliarde Euro zur Verfügung, aber wieviel davon für kleinere Gemeinden wie 
Arbing übrig bleibt wird sich frühestens Ende des Jahres zeigen.  

Trotz der herausfordernden Zeit wünsche ich allen viel Kraft, Mut und Durchhaltevermögen, 
aber vor allem – bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Bürgermeisterin 

Hermine Leitner 
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
 

KindergartenhelferIn 
 

Dienstbeginn:   01.09.2020  
 

Beschäftigungsausmaß: teilzeitbeschäftigt - 20 Wochenstunden   
 

Aufnahme:                      die Aufnahme erfolgt vorerst in ein befristetes Dienstverhältnis  
 

Voraussetzungen: 
Es gelten die allgemeinen Anstellungserfordernisse lt. Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2002.  
Insbesondere ist HelferInnenausbildung gemäß § 11 Oö. Kinderbetreuungsgesetz nachzuweisen. 
 

Besondere Aufnahmevoraussetzungen: 

• Pädagogisches Geschick im Umgang mit Kindern,  

• Eignung zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung 

• Flexibilität, Engagement und freundliche Umgangsformen, Teamfähigkeit 

• Hauswirtschaftliche Grundkenntnisse 

• Bereitschaft zum Einsatz als Busbegleitung oder anderen Vertretungsarbeiten muss gegeben sein. 

• Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeit, sowie an den Teambesprechungen und 
Fortbildungsveranstaltungen des Landes OÖ sind ebenfalls erforderlich. 

• Übernahme von Reinigungstätigkeiten 
 

Allgemeine Aufgaben: 
Unterstützung des Fachpersonals bei der Beaufsichtigung, Erziehung und Betreuung von  
Kindern, insbesondere Kleinkinder - vorwiegend bei der Vormittagsbetreuung. 
 

Entlohnungsstufe: 
Funktionslaufbahn GD 22 entsprechend der Oö. Gemeinde-Einreihungsverordnung (ab € 958,92)  

 

Reinigungskraft im Gemeindeamt 
 
Dienstbeginn: ehestmöglich  
 

Beschäftigungsausmaß:      teilzeitbeschäftigt - 10 Wochenstunden 
 

Dienstort: Gemeindeamt Arbing 
 

Anforderungsprofil (besondere Aufnahmevoraussetzungen): 

• Selbständiges Arbeiten und Organisationsfähigkeit 

• Handwerkliches Geschick  

• Flexibilität und Bereitschaft zu Mehrleistung  
 
Dienstverhältnis und Entlohnung: 
Funktionslaufbahn GD 25 entsprechend der Oö. Gemeinde-Einreihungsverordnung (ab € 446,37)  
Das Gehalt erhöht sich, wenn anrechenbare Vordienstzeiten vorhanden sind. 
 
Auswahlverfahren: 
Die Auswahlverfahren werden nach den Bestimmungen des OÖ GDG 2002 erfolgen (Objektivierungs-
verfahren, etc.) 
 
Bewerbungsfristen:  
Bewerbungen für die Posten sind schriftlich mit den entsprechenden Unterlagen (Lebenslauf, Geburts-
urkunde), bisher erworbenen Schul- und Ausbildungszeugnissen, Nachweise der bisherigen berufli-
chen Verwendung, sowie zum weiteren Nachweis dienenden besonderen Aufnahmevoraussetzungen 
bildenden Unterlagen bis  spätestens Freitag, 12. Juni 2020  um 12:00 Uhr beim Gemeindeamt Ar-
bing einzubringen. 
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Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen für beide Posten: 

• Österreichische Staatsbürgerschaft. Diese Voraussetzung wird auch durch die Staatsangehö-
rigkeit eines Landes erfüllt, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Abkommens (EWR 
bzw. EU) dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie Inländerinnen/Inländern.  

• ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

• persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwen-
dung 

• Männliche Bewerber müssen den Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet haben 
 

VERLAUTBARUNG 
 

über das Eintragungsverfahren für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 
 

„Asyl europagerecht umsetzen“ 

„EURATOM - Ausstieg Österreichs“ 

„Smoke – JA“ 

„Smoke – NEIN“ 

„Klimavolksbegehren“ 

Am Gemeindeamt Arbing können Eintragungen während des Eintragungszeitraumes, an den 
nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 
 

 

Montag, 22. Juni 2020 von 08.00 bis 20.00 Uhr 

Dienstag, 23. Juni 2020 von 08.00 bis 20.00 Uhr 

Mittwoch, 24. Juni 2020 von 08.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 25. Juni 2020 von 08.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag, 26. Juni 2020 von 08.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 27. Juni 2020 von 08.00 bis 10.00 Uhr 

                       Sonntag,   28. Juni 2020 geschlossen 

Montag, 29. Juni 2020 von 08.00 bis 16.00 Uhr 

 

Hinweis: 
Wenn Sie eines der Volksbegehren bereits in der Einleitungsphase offiziell unterstützt haben, 
so wird dieser Eintrag gezählt.  
 

STRAFREGISTERBESCHEINIGUNG 
 

Zur Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung ist es gesetzlich 
notwendig, einen schriftlichen Antrag zu stellen. Dieser steht auf un-
serer Homepage unter 
 

www.arbing.at | Bürgerservice | Formulare - Bürgerservice 
 

zum Download bereit.  
 

 

Sie können das Formular zu Hause ausfüllen und mit einem Lichtbildausweis (Führerschein, Reise-
pass,…) zur Gemeinde mitbringen. Der Strafregisterauszug wird Ihnen dann umgehend ausgestellt.  

 
 
 

 

http://www.arbing.at/
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BEFÜLLUNG VON PRIVATEN SCHWIMMBÄDERN 
MELDUNG AM GEMEINDEAMT 

Poolbefüllung bitte am Gemeindeamt bekannt geben. 
 
Vorgangsweise:  

 

1. Kontakt mit dem Gemeindeamt (Tel.: 375-0; E-Mail: gemeinde@arbing.ooe.gv.at)  
aufnehmen. 

2. Bekanntgabe des Standortes des Schwimmbeckens und der 
Menge des benötigten Wassers. 

3. Beabsichtigter Zeitpunkt der Befüllung (wenn möglich nicht an 
Wochenenden) und Art der Befüllung (z. B. Gartenschlauch). 

 

Die Gemeinde wird die Anmeldung danach dem Gruppenwasserverband Perg bekanntge-
ben. 
 

HUNDESACKERL RICHTIG ENTSORGEN 
 

Um die lästige und leider zunehmende Verunreinigung von öffentlichen 

Flächen, usw. durch Hundekot einzudämmen, erhält jeder Hundebesit-

zer/jede Hundebesitzerin pro Jahr 100 Stück entsprechende Sackerl für 

seinen/ihren Hund. Die Sackerl können von den Hundehaltern/innen 

während des Parteienverkehrs am Gemeindeamt abgeholt werden  

 

Aber wie entsorgt man eigentlich einen Hundekotbeutel? 

Richtig wäre es, den Beutel mit dem Hundekot im Restmüll zu ent-

sorgen, auch wenn der Beutel aus biologisch abbaubarem Material be-

steht. Es wird ersucht, dass Hundekotbeutel NICHT auf öffentlichen 

Wegen oder Privatgärten entsorgt werden. 
 

HUNDE AN- UND ABMELDUNG 
 

Wir, die Gemeinde Arbing, möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass JEDER Hundehalter 

verpflichtet ist, seinen Hund in der jeweiligen Gemeinde, in der sich der Hauptwohnsitz des/der 

Hundehalters/in befindet, anzumelden.  
 

Jeder Besitzer eines Hundes, muss demnach den Hund unter Vorlage eines Sachkundenach-

weises sowie eines Versicherungsnachweises am Wohnsitzgemeindeamt anmelden.  
 

Ändert sich der Hauptwohnsitz durch Wegzug in eine andere Gemeinde ist der Hund beim bishe-

rigen Gemeindeamt abzumelden und in der neuen Gemeinde anzumelden.  

 

Die Ummeldung des Hundes erfolgt NICHT automatisch! 

 

Nicht abgemeldete Hunde können bei der Vorschreibung nicht berücksichtigt werden. 
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RASENMÄHEN 
 

Da gerade jetzt wieder die Zeit des Rasenmähens kommt, sei im Interesse jedes einzelnen Ge-

meindebewohners folgender Hinweis erlaubt: 

Sie werden darauf hingewiesen, dass während der üblichen Ruhezeiten 

das Rasenmähen zu unterlassen ist: 
 

Vor 08:00 Uhr bzw. von 12:00 bis 14:00 Uhr und 

nach 19:00 Uhr sowie ganztägig an Sonn- und Feiertagen! 
 
 
 

FREIHALTEN DES „LICHTRAUMES“ AUF STRASSEN UND 

GÜTERWEGEN 
 

Der Wegeerhaltungsverband Unteres Mühlviertel weist darauf hin, dass bei Güterwegen und 

Straßen ein sogenannter „Lichtraum“, der größer ist als der Verkehrsraum, freigehalten werden 

muss. 

Eine wesentliche Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs liegt 

dann vor, wenn sich Gegenstände im Lichtraum oberhalb der Straßen nicht mindesten 4,50 m 

über der Fahrbahn befinden (§ 83 StVO) und beidseitig nicht mindestens 50 bis 75 cm Abstand 

vom Straßenrand frei bleiben. 

Da die Grundgrenze häufig knapp hin-

ter dem Bankett beginnt, ragen oft Äs-

te von Bäumen und Sträuchern von 

Privatgrundstücken in den Lichtraum 

des Güterweges bzw. der Straße.  

Um den Lichtraum zu wahren, werden 

Grundbesitzer dazu aufgefordert, die 

Äste ihrer Bäume und Sträucher, die 

für die Verkehrsteilnehmer mögliche 

Gefahrenquellen darstellen, zu ent-

fernen.  

Sollten die Äste nicht entfernt werden, wird dies in weiterer Folge auf Veranlassung der Gemein-

de erfolgen. Die Kosten haben dann jedoch die jeweiligen Grundbesitzer zu tragen. 

 

Außerdem ersucht die Gemeinde Arbing alle Bürgerinnen und Bürger, dass entlang der 

Wanderwege und der privaten Gärten keine Sträucher und Äste abgerissen werden.  
 
 

ERHÖHTE WALDBRANDGEFAHR 
 

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde von der Bezirkshauptmannschaft eine Verordnung 

betreffend Waldbrandschutz für den Bezirk Perg erlassen. Diese besagt, dass seit 3. April 2020 

in den Waldgebieten sowie in deren Gefährdungsbereichen jedes Anzünden von Feuer und das 

Rauchen verboten ist.  

Waldeigentümer dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise sichtbar machen. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnbP1n-bLAhXMPxoKHf3WCuwQjRwIBw&url=http://www.kilowatt.wtal.de/cms/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D681%26Itemid%3D44&psig=AFQjCNEzNBmSzo-v13IQmPDOEXM5h_KTVw&ust=1459353054180443
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WOHNUNGS- UND HÄUSERBÖRSE 
 

Adresse der Wohnung Kontaktperson Details der Wohnung 
Größe 
in m³ 

verfügbar 

 

Bahnhofstraße 16/2, 
4341 Arbing 

 

Gemeindeamt, 
Fr. Lehner 
07269 375-10 
 

 

LAWOG-Wohnung 
1. Stock, 
3-Zimmerwohnung 
 

88,41 ab 30.06.2020 

Bahnhofstraße 14/4, 
4341 Arbing 

 

Gemeindeamt, 
Fr. Lehner 
07269 375-10 
 

 

LAWOG-Wohnung 
2. Stock 
3-Zimmerwohnung 
 

88,29 ab 30.06.2020 

Bahnhofstraße 14/5, 
4341 Arbing 

 

Gemeindeamt, 
Fr. Lehner 
07269 375-10 
 

 

LAWOG-Wohnung 
2. Stock 
2-Zimmerwohnung 
 

63,46 ab 31.07.2020 

 

Unbedingt erforderlich (bei Interesse an einer Wohnung) ist die Abgabe des Fragebogens für 
Wohnungswerber sowie eines Gehaltsnachweises am Gemeindeamt. 
 

Verkauf: Haus, Bahnhofstraße 30, 4341 Arbing 
 

Wohnfläche: ca. 75 m² 

Kontaktperson: Fr. Taubeck, 0650 565 16 08 

 

Verkauf: 2-Familienhaus, Eichpichl 15, 4341 Arbing 
 

Wohnfläche: jeweils 110 m² + ca. 20 m² Balkon bzw. Terrasse  

Kontaktperson: Herr Enengl, 0664 164 30 20 

 

Verkauf: Ehemalige Bankräumlickeiten mit DG im Rohbau 
 

- 766 m² Grund, Baujahr 1988/89 | Wohnfläche: 273 m² 

- Bankgebäude (Beton- bzw. Ziegelmassivbauweise) mit aufgestocktem Obergeschoss,  

 (ohne Zwischenwände, Rohbauzustand) 

- EG 137 m²: ehemalige Räumlichkeiten der Bank 

- OG 136 m²: Rohzustand  

- ca. 5 PKW Stellplätze 

Kontaktperson: 

Real-Treuhand Perg / Real-Treuhand Immobilien Vertriebs GmbH, 4320 Perg, Linzer Straße 14 

Frau. Mag. Barbara Pfefferl 050 659 680 02 

 

 
Sollten in Zukunft Häuser zu verkaufen bzw. Wohnungen zu vermieten sein, ersuchen wir gege-

benfalls um Mitteilung an das Gemeindeamt! 
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APFELSPENDER VOLKSSCHULE 
 

Schon seit mehreren Jahren gibt es unseren Apfelspender in der Schule, 

wo für jedes Schulkind ein frischer Apfel pro Tag wartet. Wir bedanken uns 

bei Frau Petra PÜHRINGER vom Arbeitskreis Gesunde Gemeinde, die da-

für sorgt, dass stets frische Äpfel vorhanden sind. Nun durfte sie eine 

Geldspende in der Höhe von € 100,-- von der Ortsbauernschaft Arbing zum 

Ankauf von Äpfeln entgegennehmen. Herzlichen DANK auch allen jenen 

Personen, die sich immer wieder mit Apfelspenden einstellen. 
 

 

 

NEUIGKEITEN AUS DER VOLKSSCHULE 
 

 

Lesung gesponsert von Arbinger Firmen 
Kinderbuchautor Martin HAHN konnte aufgrund 
von Sponsoren aus ARBING an der Volksschule 
eine LESUNG abhalten und jedes Kind mit einem 
BUCH beschenken. Während eines 
ehrenamtlichen Projektes in Kamerun entdeckte er 
seine Herzensangelegenheit. Das Projekt "Happy 
Kids" unterstützt die Errichtung einer Schule für 
Waisen- und Straßenkinder aus Kamerun. Wir 
sagen DANKE den Sponsoren: Elektro Pühringer, 
FH Transporte, Hofstädter Transporte, Pascom, 
Baumgartner Johann Puchberg und Tischlerei 
Hintersteiner-Nefischer. 

 
 

Union Arbing überreicht den Volksschulkindern handgenähte Masken 

Um die Coronavirus-Ausbreitung einzudämmen, gilt für die Schulkinder bei Benützung der 
Schulbusse oder beim Bewegen durch das Schulgebäude das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes. Rechtzeitig vor Start in den neuen Schulbetrieb statteten Vereinsobmann Gerhard 

Hochstöger, Fußball-Nachwuchsleiter Wolfgang 
Heimel und Spielersprecher Michael Kragl der 
Volksschule Arbing einen Besuch ab. Mit im 
Gepäck hatten sie handgenähte Schutzmasken 
in den Vereinsfarben grün-weiß. Nicht nur jene 
25 Volksschulkinder, die Nachwuchsfußballer 
der Union Arbing sind, sondern auch alle 
anderen Kinder und das gesamte Pädagogen- 
und Betreuerteam möchte man mit dieser 
Schutzmaßnahme unterstützen. Eine tolle 
Aktion, über die wir uns alle aufrichtig freuen! 
Wir sagen herzlich DANKE den Sponsoren 
Unionsobmann Gerhard Hochstöger, 
Stellvertreter Josef Brabenetz und den 
Vorstandsmitgliedern Otmar Grabenschweiger 
und Wolfgang Heimel. 

Wolfgang Heimel, Georgine Wagner, Gerhard Höch-
stöger, Michael Kragl mit den Volksschulkindern Ma-
nuel und Valentin bei der Übergabe 
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Jan aus der 3.Klasse auf seinem 
Lernplatz zu Hause 

Jonas aus der 4.Klasse präsentiert 
seine erledigte Lernaufgabe. 

Veranstaltung der Gesunden Gemeinde Baumgartenberg:  

Kids Fit & Fun (6-10 Jahre): Dienstag ab 2. Juni 16:45 – 17:45 Uhr (5x)  

Bodyworkout: Dienstag ab 2. Juni 18:00 – 19:15 Uhr (5x)  

Yoga: Mittwoch ab 3. Juni 18:30 – 20:00 Uhr (5x)  

Wirbelsäule: Donnerstag ab 4. Juni 18:30 – 19:45 Uhr (5x)  
 

Ort: Platz zwischen Volksschule und Mittelschule 
 

Damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, finden die Kurse im Freien in der Klein-
gruppe (max. 10 Personen) statt. Daher unbedingt immer für die jeweilige Bewegungseinheit 
anmelden. Es gilt das Prinzip „first come – first served“. 
 

Anmeldung und nähere Infos bei Petra Palmetshofer, 0699 11 34 94 34 oder  
petra@gesundheitstraining-machland.at 

Bezahlte Anzeige 

 

Distance Learning/Homeschooling 

…oder auf Deutsch Fernunterricht und Hausunterricht…sind Schlagwörter im Bildungsbereich 
während der Coronaphase. 
Nachdem am 15. März 2020 die Bundesregierung verlautbarte, dass nur mehr jene Kinder die 
Schule besuchen sollten, die zu Hause keine Betreuungsmöglichkeit hätten, lernten unsere 
Schulkinder von nun an nicht wie gewohnt im Klassenzimmer, sondern in ihrem Zuhause.  
Die Lehrkräfte erstellten LERNPAKETE mit einem dreiwöchigen TAGESPLAN mit Aufgaben 
vorwiegend in Deutsch, Mathematik und Lesen. Zwischendurch gaben die Lehrpersonen immer 
wieder Feedbacks, Lösungen, Informationen per Mail oder Whats App-Nachrichten. Manche 
arbeiteten auch mit Videokonferenzen oder Videobotschaften, ein anderes Mal war es ein 
Telefonat oder ein Brief an jedes einzelne Kind. ONLINE-Plattformen wurden von allen vier 
Schulstufen regelmäßig genützt. Unsere Mädchen und Burschen lernten mit viel Eifer und 
Engagement. Mit anhaltender Dauer sehnten sich die Kinder aber immer mehr nach ihren 
Schulkameraden und dem Schulalltag. Mit 18. Mai 2020 wurde schließlich der Unterricht im 
Schichtbetrieb, das heißt mit der Hälfte der Schulkinder im Klassenraum, eröffnet. Jeden Tag 
wechseln sich nun diese beiden Gruppen ab. Wir sagen den Erziehungsberechtigten herzlichen 
DANK für ihre großartige Unterstützung beim Distance-Learning und für das Verständnis bei all 
den erforderlichen Maßnahmen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Text u. Fotos: VS Arbing 
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Terminvereinbarung im Finanzamt: 
Seit 18. Mai haben die Finanzämter wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Grundsätzlich lassen sich die 
meisten Anliegen der Kundinnen und Kunden ohnehin ortsunabhängig, schnell und unkompliziert telefo-
nisch oder online erledigen. Sollte ein persönlicher Besuch dennoch dringend notwendig sein, so ersu-
chen die Finanzämter im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren: 
 

Online über bmf.gv.at/terminvereinbarung oder 

Telefonisch unter der Nummer 050 233 700  

 

RESTMÜLL – RICHTIG ENTSORGEN 
 

In den Restmüll gehören all jene Abfälle, die nicht getrennt gesammelt werden können, die frei 
von gefährlichen Inhaltsstoffen und nicht sperrig sind. 
 

Folgende Abfälle sollten in jedem Haushalt getrennt gesammelt werden und gehören nicht in 
den Restmüll: 
 

 Bioabfälle 

 Altpapier / Karton  
o Zeitungen, 
o Kartonagen,  
o Packpapier, … 

 Altglas 

 Altmetalle / Dosen (und andere Metallverpackungen) 

 Kunststoffverpackungen (Gelber Sack)  
o Kunststoff-Flaschen 
o Joghurt- und Margerinebecher 
o Styroporverpackung (z. B. Fleischtassen) 
o Verpackung aus Textilien 
o Verpackungsfolien, Plastiksackerl, … 

 Problemstoffe, Altkleider, Elektroaltgeräte 

 Getränkeverbundkartons 

 

Die Restmüllabfuhr erfolgt alle 4 Wochen.Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der 
Restmüllabholung nur die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Restmülltonnen bzw. die 
braunen Säcke mitgenommen werden.  

Alle anderen Säcke oder Tonnen werden nicht mitgenommen! 

 

 

Eurofighter Überschallflüge  
 

 

 

 
Von 25. Mai bis 05. Juni 2020 trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres Ab-
fangmanöver im Überschallbereich. Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge zwi-
schen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr vorgesehen. 

 

 

ÖSTERREICHISCHES BUNDESHEER 

Militärkommando OÖ 

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation 
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       Sehr geehrte Gäste! 
 

 

wir sind für Sie an Sonn- & Feiertagen von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr  

wieder für Sie im Restaurant zurück! 

Wir bieten weiterhin das Abholservice wie gewohnt an! 
 

Reservierungen werden aktuell nur unter info@schlossgasthaus.at oder 

unter 0664/2790907 entgegengenommen! 
 

Weitere Informationen finden Sie im Menüpunkt "Mittagstisch". 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und Reservierung und wünschen Ihnen alle das wichtigste „Gesundheit“ 
 

Ihr Schlossgasthaus Schweiger 

 
 

Das Gasthaus „Wirt in Puchberg“ ist wieder zu den  
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 

 

 
   Kontaktdaten:  
   Wirt in Puchberg 
   4341 Arbing, Puchberg 10 
   Tel.: 07269 349 | E-Mail: wirtinpuchberg@aon.at 
   Homepage: www,wirtinpuchberg.at 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schlossgasthaus.at/mittagstisch
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